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Beachte 

Aufgehoben durch BGBl. I Nr. 68/2017 mit Ablauf des 8.6.2017, tritt jedoch gemäß § 82 Abs. 24 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 145/2017 rückwirkend mit 9. Juni 2017 in Kraft und mit Ablauf des 30. September 
2017 außer Kraft. 

Text 

Modul 1 der Integrationsvereinbarung 

§ 14a. (1) Drittstaatsangehörige sind mit erstmaliger Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 8 
Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5, 6 oder 8 zur Erfüllung des Moduls 1 der Integrationsvereinbarung verpflichtet. Diese 
Pflicht ist dem Drittstaatsangehörigen nachweislich zur Kenntnis zu bringen. 

(2) Der Erfüllungspflicht gemäß Abs. 1 haben Drittstaatsangehörige binnen zwei Jahren ab 
erstmaliger Erteilung des Aufenthaltstitels gemäß § 8 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5, 6 oder 8 nachzukommen. Unter 
Bedachtnahme auf die persönlichen Lebensumstände des Drittstaatsangehörigen kann der Zeitraum der 
Erfüllungspflicht auf Antrag mit Bescheid verlängert werden. Diese Verlängerung darf die Dauer von 
jeweils zwölf Monaten nicht überschreiten; sie hemmt den Lauf der Fristen nach § 15. 

(3) Für die Dauer von fünf Jahren ab Ablauf der Gültigkeit des zuletzt erteilten Aufenthaltstitels 
gemäß § 8 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5, 6 oder 8 werden bereits konsumierte Zeiten der Erfüllungspflicht auf den 
Zeitraum der Erfüllungspflicht gemäß Abs. 2 angerechnet. 

(4) Das Modul 1 der Integrationsvereinbarung ist erfüllt, wenn der Drittstaatsangehörige 
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 1. einen Deutsch-Integrationskurs besucht und einen Nachweis des Österreichischen 
Integrationsfonds über den erfolgreichen Abschluss des Deutsch-Integrationskurses vorlegt, 

 2. einen allgemein anerkannten Nachweis über ausreichende Deutschkenntnisse gemäß § 14 Abs. 2 
Z 1 vorlegt, 

 3. über einen Schulabschluss verfügt, der der allgemeinen Universitätsreife im Sinne des § 64 
Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120, oder einem Abschluss einer 
berufsbildenden mittleren Schule entspricht oder 

 4. einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte“ gemäß § 41 Abs. 1 oder 2 besitzt. 

Die Erfüllung des Moduls 2 (§ 14b) beinhaltet das Modul 1. 

(5) Ausgenommen von der Erfüllungspflicht gemäß Abs. 1 sind Drittstaatsangehörige, 

 1. die zum Ende des Zeitraumes der Erfüllungspflicht (Abs. 2) unmündig sein werden; 

 2. denen auf Grund ihres physischen oder psychischen Gesundheitszustandes die Erfüllung nicht 
zugemutet werden kann; der Drittstaatsangehörige hat dies durch ein amtsärztliches Gutachten 
nachzuweisen; 

 3. wenn sie schriftlich erklären, dass ihr Aufenthalt die Dauer von zwölf Monaten innerhalb von 
zwei Jahren nicht überschreiten soll; diese Erklärung beinhaltet den Verzicht auf die Stellung 
eines Verlängerungsantrages. 

(6) Nähere Bestimmungen über die Durchführung von Deutsch-Integrationskursen und den 
Nachweis des Österreichischen Integrationsfonds über den erfolgreichen Abschluss des Deutsch-
Integrationskurses gemäß Abs. 4 Z 1 sowie über die Nachweise gemäß Abs. 4 Z 2 hat der Bundesminister 
für Inneres durch Verordnung festzulegen. 

(7) Die Behörde kann von Amts wegen mit Bescheid feststellen, dass trotz erfolgreichem Abschluss 
eines Deutsch-Integrationskurses gemäß Abs. 4 Z 1 oder trotz Vorliegen eines Nachweises gemäß Abs. 4 
Z 2 der Drittstaatsangehörige das Modul 1 der Integrationsvereinbarung mangels erforderlicher 
Kenntnisse gemäß § 14 Abs. 2 Z 1 nicht erfüllt hat. 
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